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§ 20 BETÄUBUNGSMITTELDELIKTE 

I. ALLGEMEINES 

A. Zur quantitativen Bedeutung de r Bet äubungsmitte ldelikte  

Die Betäubungsmitteldelikte haben in den letzten 30 Jahren einen geradezu explosi-
onsartigen Anstieg gekannt Der Anstieg der Betäubungsmitteldelikte ist dabei pri-
mär auf die Verfolgung des Konsums rückführbar, auch wenn häufig gegenteil ige 
Beteuerungen zu hören sind. 

Grafik  15 – BetmG-Del ik te. Anzeigen 1990-2004 
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Quelle: Bundesamt für Polizei: Schweizerische Betäubungsmittelstatistik 2004. 

Unterscheidet man hinsichtlich der Verzeigungen nach den verschiedenen Betäu-
bungsmittelsorten, so lässt sich – w ie nachstehende Grafik zeigt - feststellen, dass der 
Konsum von Marihuana und Amphetaminen in den Jahren 1998-2000 immer häufi-
ger angezeigt wurde, und die Anzeigen bei Haschisch und den sog. „h arten Dro-
gen“,  Kokain und Heroin, zurückgingen. 
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Grafik  16 – Verzeigungen nach Art der Drogen 1998-2000 
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Quelle: Bundesamt für Statistik: http://w ww.statistik.admin.ch 

Trotz des Anstieges von Verzeigungen wegen Betäubungsmitteldelikten sinkt die 
Zahl der Drogentoten, w ie nachstehende Grafik zeigt, stetig. 

Grafik  17 – Drogentote 1976-2006 

 

 
Bundesamt für Polizei: Schweizerische Betäubungsmittelstatistik 2006. 
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B. Gesetzesbestim mungen  

•  Art. 19-28 BetmG (Bundesgesetz über die Betäubungsmittel, vom 3. Oktober 
1951; SR 812.121).  

•  Verordnung über die Betäubungsmittel (BetmV; SR 812.121.1).  

•  Verordnung des Bundesamtes für Gesundheitswesen (SR 812.121.2).  
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D. Allgemeine Besti mmungen de s StGB  

Die allgemeinen Bestimmungen des StGB (Art. 1-110) sind grundsätzlich auch auf 
Betäubungsmitteldelikte anwendbar (Art. 26 BetmG). A llerdings besteht eine Reihe 
von abweichenden Regelungen, namentlich: 
•  Die Strafbarkeit beginnt vor dem Versuchsstadium (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 

BetmG); vgl. Art. 22 und Art. 260bis StGB; 
•  die fahrlässige Tatbegehung ist grundsätzlich strafbar (Art. 19 Ziff. 3 BetmG, 

vgl. Art. 12 Abs. 1 StGB); 
•  die Einweisung in eine Heilanstalt ist auch bei Übertretungen möglich (Art. 19a 

Ziff. 4 BetmG; vgl. Art. 105 Abs. 3 StGB); 
•  der vorsätzliche Anstiftungsversuch zu einer Übertretung ist strafbar (Art. 19c 

BetmG; vgl. Art. 105 Abs. 2 StGB); 
•  das BetmG ist ausdrücklich auch auf Täter anwendbar, welche die Straftat im 

Ausland begangen haben, sofern die Tat am Begehungsort strafbar ist und sich 
die Täter in der Schweiz aufhalten aber nicht ausgeliefert werden (Art. 19 Ziff. 4 
BetmG; vgl. Art. 6 StGB; BGE 116 IV 244); 

•  das BetmG enthält spezielle Rechtfertigungsgründe für Beamte (Art. 23 Abs. 2 
BetmG; vgl. Art. 14 ff. StGB); 

•  in der Schweiz l iegende unrechtmässige Vermögensvorteile verfallen dem Staat 
auch dann, wenn die Tat im Ausland begangen wurde (Art. 24 BetmG; vgl. Art. 
70 StGB; dazu: BGE 122 IV 91). 

E. Der Begriff des B etäubungsmitt els  

Als Betäubungsmittel gelten abhängigkeitserzeugende Stoffe und Präparate der 
Wi rkungstypen Morphin, Kokain, Cannabis (Art. 1 Abs. 1 und 2 BetmG) sowie wei-
tere gleichgestellte Stoffe und Präparate w ie Amphetamine und Halluzinogene (Art. 
1 Abs. 3 BetmG; zu Ecstasy vgl. BGE 124 IV 286). Welche Stoffe und Präparate genau 
zu den Betäubungsmitteln nach BetmG gehören, w ird durch das Schweizerische 
Heilmittelinstitut in einem Verzeichnis festgelegt (Art. 1 Abs. 4 BetmG). In diesem 
Verzeichnis sind nun neuerdings auch die halluzinogenen Pilze aufgeführt, deren 
Handel/ Konsum/ etc. aufgrund der fehlende Aufzählung in der Betäubungsmittel-
verordung BAG bis anhin durch das Lebensmittelgesetz sanktioniert wurde. 

Der Begriff des Betäubungsmittels ist bewusst offen gestaltet. Auf dem Hintergrund 
der massiven Strafdrohungen, die das BetmG kennt, muss allerdings die gesetzgebe-
rische Nonchalance beeindrucken und erstaunen. In rechtsstaatlich ausserordentlich 
fragwürdiger Weise hat der Gesetzgeber den Anwendungsbereich des BetmG, also 
den Begriff des Betäubungsmittels, nicht etwa in einem Gesetz definiert, er hat es 
nicht einmal für nötig erachtet, eine solche Definition – abgesehen von der eben er-
wähnten, rudimentären Form des Art. 1 BetmG – überhaupt selbst vorzunehmen. 
Vielmehr hat er diese Kompetenz dem Schweizerischen Heilmittelinstitut „Swissme-
dic“ (einer der Exekutive zugehörenden Stelle!!) übertragen, welches die einzelnen 
Stoffe in einer jederzeit revidierbaren Verordnung (VO des schweizerischen Heilmit-
telinstituts vom 12. Dezember 1996 über die Betäubungsmittel und psychotropen 
Stoffe, BetmV-Swissmedic; SR 812.121.2), insbesondere in deren Anhang auflistet 
(zum Ganzen ALBRECHT, Kommentar2, Einleitung N 10 ff.; FINGERHUTH/ TSCHURR2, 
Art. 1 N 100 ff.). 
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Die Liste ist für den Strafrichter verbindlich. Der Beweis, dass ein aufgelisteter Stoff 
Abhängigkeit erzeugen kann, braucht nicht erbracht zu werden (BGE 108 IV 196 E. 
2c). Nicht aufgelistete Stoffe, w ie Tabak, fallen ausser Betracht (vgl. BGE 116 II 189 E. 
2b). 

II. SYSTEMATIK 

Grafik  18 – Betäubungsmi tteldelikte / Systematik  
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III. BETÄUBUNGSMITTEL-VERKEHR (ART. 19 BETMG) 

A. Vorsätzlicher Bet äubungsmitte lverkehr (Art. 19 Ziff. 1 Bet mG) 

1. Allgemeines  

a. Geschütztes Rechtsgut 

Nach überkommener Ansicht (vgl. ALBRECHT, Kommentar2, Einleitung N 55 ff. m.N.; 
FIOLKA, Rechtsgut, 840 ff.) schützen die Art. 19 ff. BetmG die sogenannte Volksge-
sundheit, ein Rechtsgut, das nicht w irklich zu definieren ist, und das sich darüber 
hinaus auch klassisch strafrechtlicher Begrifflichkeit (Verletzung /  Gefährdung) ent-
zieht. Neben diesem Allerweltsrechtsgut sind weiter von Bedeutung die herrschende 
Drogenkultur (Drogenverkehrskontrolle; ALBRECHT, Kommentar2, Einleitung N 69 
ff.) und das Vermögen der Drogenkonsumenten (vgl. ALBRECHT, Kommentar2, Ein-
leitung N 77 f. m.N.). Letzteres allerdings w iderspricht der Tatsache, dass der Betäu-
bungsmittelmarkt einen illegalen, also gerade dem rechtlichen Schutz nicht unter-
stellten Markt darstellt (vgl. M. A. N IGGLI /  M. AMSTUTZ, AJP 1994, 188 ff., sowie M. 
BOOG, AJP 1993, 782 ff.; vgl. dagegen BGE 117 IV 139 ff.) und dass die Preise von Be-
täubungsmitteln gerade durch die Repression in die Höhe getrieben werden, dass 
die Strafbarkeit des Handels mithin zu Vermögenseinbussen beim Konsumenten 
führt (FIOLKA, Rechtsgut, 862 f.).  

Die Betäubungsmitteldelikte lassen sich plausibel als Gefährdungsdelikte gegen Leib 
und Leben deuten, da der Konsum von Betäubungsmitteln mindestens langfristig zu 
Gesundheitsschäden führt. A llerdings sind die Angriffswege aussergewöhnlich 
(zum Ganzen FIOLKA, Rechtsgut, 852 ff., 878 f.): Der Handel bzw. unerlaubte Verkehr 
mit Betäubungsmitteln (Art. 19 BetmG) stellt letztl ich ein mittelbares abstraktes Ge-
fährdungsdelikt dar, da die Gefährdung durch die Konsumhandlung herbeigeführt 
w ird; der Betäubungsmittelkonsum selber (Art. 19a BetmG) stellt ein abstraktes 
Selbstgefährdungsdelikt dar. Beides sind dogmatische Ausnahmeerscheinungen.  

b. Deliktscharakter  

Entsprechend dem diffusen Rechtsgut werden Betäubungsmitteldelikte als abstrakte 
Gefährdungsdelikte verstanden (zu den Konsequenzen: ALBRECHT, Kommentar, Art. 
19 N 21 ff.). Es wird ein Verhalten mit Strafe bedroht, welches in der Regel eine er-
höhte Gefährdung der Gesundheit von Menschen bewirkt, unabhängig davon, ob im 
Einzelfall tatsächlich eine Gefahr geschaffen wurde. Es kommt somit nicht darauf an, 
w ie gross die Zahl der Abnehmer ist, ob sie schon süchtig sind oder nicht, ob sie sich 
den Stoff anderswo hätten beschaffen können usw. (BGE 118 IV 200 E. 2 f.).  

Andererseits soll die konkrete Gefahr durchaus massgebend sein. So ist etwa der 
qualifizierte Tatbestand (Art. 19 Ziff. 2) nicht anwendbar, wenn Drogen an eine be-
reits süchtige nahe Bezugsperson zum eigenen oder gemeinsamen Konsum abgege-
ben werden, und dabei die Gewissheit besteht, dass die Drogen nicht an Dritte wei-
tergegeben werden (BGE 120 IV 334 E. 2b/ aa; Änderung der Rechtsprechung). 

Unklar schliesslich bleibt das Verhältnis der qualifizierten Norm zur Grundnorm. 
Nach der neueren Rechtsprechung soll es sich bei Art. 19 Ziff. 2 BetmG nur um eine 
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Strafzumessungs-, und nicht um eine Strafbegründungsregel handeln (BGE 124 IV 
97; 122 IV 360). 

2. Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1: Anbau etc . 

»Anbau« meint die Aussaat von Samen und die Aufzucht von Pflanzen. Nur der 
Anbau zum Zwecke der Gewinnung von Betäubungsmitteln ist strafbar. Dies bedeu-
tet etwa, dass der Anbau von Hanfsetzlingen nur strafbar ist, wenn dem Täter der 
Vorsatz nachgewiesen werden kann, dass aus diesem Pflanzen dann auch Betäu-
bungsmittel gewonnen werden sollten (vgl. BGE 130 IV 83). 

Neben dem Anbau von Hanfkraut ist auch derjenige von alkaloidhaltigen Pflanzen 
(z.B. Mohn oder Cocastrauch) untersagt (vgl. ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 48 
f.). 

3. Art. 19 Ziff. 1 Abs. 2: Herstellu ng etc.  

»Herstellung« meint alle Verfahren, die geeignet sind, Betäubungsmittel zu erzeu-
gen. »Ausziehen« bezeichnet jene Verfahren, bei denen Betäubungsmittel von einem 
anderen Stoff getrennt werden, ohne dass eine Herstellung oder Umwandlung er-
folgt. Die Umwandlung ist eine Form der Herstellung und bezeichnet die Verände-
rung eines Betäubungsmittels in eine andere Substanz mit andersartigen Wirkungen. 
»Verarbeitung« schliesslich meint die Veränderung der Erscheinungsform eines Be-
täubungsmittels (z.B. das sog. Strecken von Drogen). Vgl. zum Ganzen ALBRECHT, 
Kommentar2, Art. 19 N 50 ff. 

4. Art. 19  Ziff. 1 Abs. 3: Lagerung, Beförde rung, Einfuhr etc.  

a. Befördern 

Der Beförderung macht sich schuldig, wer Betäubungsmittel auf irgendeine Art von 
einem Ort an einen andern Ort transportiert. Gemeint ist damit insbesondere der 
Transport vom Beschaffungsort nach Hause oder von einem Versteck zum Um-
schlagsplatz. Erfasst aber sind wesentlich mehr Konstellationen, insbesondere auch 
deshalb, weil nicht nur derjenige, der die Drogen besitzt, sie befördern kann (BGE 
114 IV 162 E. 1b). So befördert etwa Betäubungsmittel auch derjenige, der einen Mit-
fahrer transportiert, welcher Betäubungsmittel auf sich trägt (BGE 114 IV 162). Blosse 
Pannenhilfe beim Drogentransport mit einem Fahrzeug ist dagegen Gehilfenschaft 
zum Befördern (BGE 113 IV 90).  

Mit einer solchen Argumentation kann indes nicht mehr sauber begründet werden, 
warum die SBB z. B. sich des Transportes von Drogen nicht strafbar machen, ist doch 
allgemein bekannt, dass z.B. um Zürich herum ein bedeutender Teil des Handels in 
S-Bahn-WCs abläuft. Die Begründung, dass normale A lltagshandlungen nicht straf-
bar werden können, weil direkter Vorsatz vonnöten sei und die Beförderung das ei-
gentliche Handlungsziel des Täters sein müsse (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 
173, 177) verschlägt deshalb nicht, weil die Betäubungsmitteldelikte iSv Art. 19 Ziff. 1 
alle auch fahrlässig begangen werden können (Art. 19 Ziff. 3). 
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b. Einführen, Ausführen, Durchführen 

»Einfuhr«, »Ausfuhr« und »Durchfuhr« stellen Formen des Beförderns dar und be-
zeichnen den Transport vom Ausland in die Schweiz (Einfuhr), von der Schweiz ins 
Ausland (Ausfuhr) und vom Ausland ins Ausland, wobei die Reiseroute durch die 
Schweiz führt (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 62). 

c. Lagern 

Das Lagern w ird zwar nicht begriffsnotwendig vom Besitz erfasst und stellt insofern 
eine eigenständige Tatvariante dar (BGE 119 IV 270). In den meisten Fällen aber w ird 
Besitz bestehen (für ein Gegenbeispiel: ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 56). 

d. Versenden 

»Versenden« meint primär die Versendung per Post (Art. 60 Postverkehrsgesetz), er-
fasst aber jede Übergabe der tatsächlichen Verfügungsgewalt an eine andere Person 
zwecks Transport (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 58). 

Im Widerspruch zum Charakter eines abstrakten Gefährdungsdeliktes schliesst der 
Transport von Drogen an einen bestimmten Ort, um sie dort zu vernichten, die 
Strafbarkeit aus, wenn der Transporteur, in bezug auf das Inverkehrgelangen des 
Stoffes, ein denkbar geringes und angesichts des Zweckes folglich erlaubtes (konkre-
tes!) Risiko eingegangen ist (vgl. BGE 117 IV 58).  

5. Art. 19 Ziff. 1 Abs. 4: Verkauf, Vermittlu ng, Abgabe, Angeb ot etc.  

a. Anbieten 

»Anbieten« meint die an eine andere Person gerichtete Offerte zur Übertragung der 
Verfügungsgewalt über Drogen. Massgebend ist, ob das Angebot nur noch ange-
nommen werden braucht. Nach BGE 77 IV 29 ist unmassgeblich, ob der Anbieter be-
reits im Besitze der Droge ist (a.M. ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 64). 

b. Abgeben / Verteilen 

Abgabe und Verteilung stellen weitgehend dieselbe Tathandlung dar, weshalb der 
Verteilung keine eigenständige Bedeutung zukommt. »Abgeben« meint die unent-
geltl iche Aufgabe der eigenen Verfügungsgewalt zugunsten einer anderen Person 
und Begründung neuer Verfügungsgewalt durch diese Person. Direktes Verabrei-
chen (Anfixen) fällt nicht darunter, da der Empfänger dadurch keine Verfügungsge-
walt erlangt (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 75). 

Zur unentgeltl ichen Abgabe zwecks gleichzeitigen und gemeinsamen Konsums: Art. 
19b (vgl. nachfolgend 380). 

c. In Verkehr Bringen 

Die Tatvariante des »In Verkehrs Bringens« stellt einen Auffangtatbestand gegen-
über den anderen, spezifischeren Formen der Tatbegehung dar. Erfasst sind alle 
Handlungen, durch welche einer Person die Möglichkeit eröffnet w ird, die tatsächli-
che Verfügungsgewalt über Betäubungsmittel zu erlangen (ALBRECHT, Kommentar2, 
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Art. 19 N 73). Dies kann durch Wegwerfen (Dereliktion) ebenso geschehen wie durch 
Tausch. Anders wäre höchstens zu beurteilen, wer Betäubungsmittel demjenigen zu-
rückgibt, vom dem er sie erhalten hat. 

d. Verkaufen 

»Verkaufen« (vgl. Art. 184 OR) meint die vertragliche Verpflichtung zur Übertra-
gung des Gewahrsams an Drogen gegen Bezahlung des Kaufpreises. Ob zur Vollen-
dung des Deliktes auch die Übergabe der Droge an den Käufer gehöre, ist umstritten 
(bejahend: BGE 106 IV 296; SCHÜTZ; verneinend ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 66 
mit dem korrekten H inweis, dass sogar das blosse Anbieten strafbar sei). 

Zweifelhaft ist auch der Zeitpunkt der Beendigung des Delikts. Nach der Praxis (vgl. 
insbesondere BGE 106 IV 295) w ird das Delikt mit Übergabe der Droge vollendet 
und erst mit Einkassierung des Kaufpreises beendet. Dies mit der Begründung, “d em 
Verkäufer [gehe] es nicht nur um die Abgabe der Drogen, sondern hauptsächlich um 
die Erzielung eines Gewinnes” (BGE 106 IV 296 f.). Diese Position ist mit ALBRECHT 
(Kommentar2, Art. 19 N 67) abzulehnen. Die Motivation des Täters, Drogen zu ver-
kaufen, ist irrelevant. Des weiteren ist aus der unterschiedslosen Strafbarkeit der 
entgeltl ichen wie der unentgeltl ichen Abgabe von Drogen deutlich sichtbar, dass ei-
ne Bereicherung (oder eine entsprechende Absicht) des Täters unmassgeblich ist. 
Folglich fällt unter Art. 19 Ziff. 1 BetmG der Verkauf von Hanfpflanzen, sofern die 
Gewinnung von Betäubungsmitteln beabsichtigt ist. „D iese Bedingung ist verwirk-
licht, wenn der Täter weiss, dass der in dieser Art von ihm verkaufte Hanf als Betäu-
bungsmittel konsumiert w ird, und er den Hanf dennoch verkauft und dabei den 
Konsum in Kauf nimmt“ (BGE 126 IV 60). 

Die bestehende Praxis lässt sich damit erklären, dass bis zur Entgegennahme des 
Kaufpreises Gehilfenschaft und Mittäterschaft noch möglich sind, sofern erst dieser 
Zeitpunkt das Delikt beendet.  

Wi rd diese Position abgelehnt, scheitert eine entsprechende Konstruktion der Mittä-
ter- oder Gehilfenschaft. Die blosse Entgegennahme von Drogengeld kann aber Fi-
nanzierung oder Geldwäscherei (Art. 305bis) darstellen (vgl. dazu z.B. BGE 119 IV 59 
und 242), insbesondere wenn man bedenkt, dass jede Tathandlung, die geeignet ist, 
die Einziehung der Verbrechensbeute zu vereiteln, Art. 305bis erfüllt (BGE 119 IV 59). 

e. Vermitteln 

»Vermittlung« stellt eine klassische Form der Gehilfenschaft dar, die durch Art. 19 
Ziff. 1 Abs. 4 zur selbständigen Tatform erhoben wird. Vermitteln besteht darin, den 
Kontakt zwischen Veräusserer und Bezüger von Drogen herzustellen (BGE 118 IV 
200 E. 2). N icht nötig ist mehrfaches oder gewerbsmässiges Handeln (BGE 118 IV 
403). Im Vermitteln eines solchen Kontaktes l iegt mehr als die blosse, nicht strafbare 
private Bekanntgabe einer Erwerbsgelegenheit (z.B. Angabe des Namens eines ein-
schlägigen Lokals; vgl. zum Ganzen ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 68 ff.). 

f. Verordnen 

»Verordnen« meint die persönliche, schriftliche Anweisung an einen Apotheker, an 
eine bestimmte Person Betäubungsmittel abzugeben. Zur Befugnis der Verordnung: 
Art. 10 BetmG. 
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g. Verschaffen 

»Verschaffen« meint die Abgabe von Betäubungsmitteln an einen anderen nicht di-
rekt, sondern durch eine H ilfsperson. Der Tatvariante kommt neben der Abgabe und 
Vermittlung nur geringe Bedeutung zu (vgl. ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 71). 

6. Art. 19 Ziff. 1 Abs. 5: Besitz, Au fbewahr ung, Kauf etc.  

a. Aufbewahren 

Das »Aufbewahren« ist zumeist im »Besitzen« enthalten, weshalb ihm keine wirklich 
eigenständige Bedeutung zukommt (vgl. ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 82). 

b. Besitzen 

Nach h.L. und Rechtsprechung ist nicht der zivilrechtliche Besitz iSv Art. 919 ZGB, 
sondern der strafrechtliche Begriff des Gewahrsams (vgl. vorn 79 ff.) gemeint, d.h. 
massgebend sind die tatsächliche Sachherrschaft und der Wi lle, sie auch auszuüben 
(kritisch ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 78 ff., der auf die faktische Möglichkeit 
und den entsprechenden Wi llen, die Betäubungsmittel in Verkehr zu bringen, ab-
stellt). „Besitz im Sinne des BetmG meint nicht den Zustand als solchen, sondern ein 
dafür kausales Verhalten, nämlich die Herbeiführung und Aufrechterhaltung des 
il legalen Zustands. Der Tatbestand ist demnach erfüllt, wenn der Täter anders als auf 
dem im Gesetz vorgeschriebenen Weg Betäubungsmittel erlangt hat” (BGE 119 IV 
269). Bei Sachen innerhalb der eigenen Herrschaftssphäre (z.B. Wohnräumlichkei-
ten), deren Vorhandensein jederzeit festgestellt werden kann, genügt ein entspre-
chender genereller Herrschaftswille. Dementsprechend duldet derjenige, der einem 
anderen für das Verstecken von Betäubungsmitteln seine Wohnräumlichkeiten zur 
Verfügung stellt, nicht nur bloss passiv deren H interlegung (und ist folglich nicht 
nur Gehilfe), sondern macht sich selbständig, durch aktives Tun wegen unbefugten 
Besitzes von Betäubungsmitteln strafbar (BGE 119 IV 266). 

Analog zum Gewahrsamsbegriff ist unbedeutsam, ob der Täter die Betäubungsmittel 
auf sich trägt oder nur das Mittel zum Zugang dazu (z.B. Schlüssel, Gepäckschein 
etc.). 

c. Kaufen 

»Kaufen« meint das entgeltl iche, auf einem Rechtsgeschäft beruhende Erlangen von 
Betäubungsmitteln. Analog zum Verkauf (vgl. vorn 370) sollte zur Vollendung keine 
Übertragung der Drogen gefordert werden (a.A. ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 
83). Folgt man aber der h.L. hinsichtlich des »Verkaufens«, so muss logischerweise 
auch beim »Kauf« zur Vollendung des Deliktes die Übergabe der Sache gefordert 
werden. 

d. Sonstwie Erlangen 

Die Tatvariante des »sonstw ie Erlangens« stellt ähnlich dem »Besitzen« einen subsi-
diären Auffangtatbestand dar. Ob das Erlangen entgeltl ich oder unentgeltl ich erfolgt, 
ist irrelevant. Typische Tatbegehungsvarianten wären dementsprechend Diebstahl 
und Raub sowie Tausch. Gemäss BGE 122 IV 179 soll der “D iebstahl” von Betäu-
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bungsmitteln nur nach BetmG, nicht aber nach Art. 139 StGB strafbar sein (kritisch 
hierzu SEELMANN, recht 1997, 35 ff.). 

7. Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6: Anstalten treffen  

Absatz 6 bezieht sich nur auf die vorstehenden Abs. 1 - 5 (“h ierzu”)  nicht aber auf 
Abs. 7 und 8 von Art. 19 BetmG (vgl. BGE 121 IV 198; 117 IV 310, 115 IV 261). 

»Anstalten Treffen« bezeichnet Vorbereitungshandlungen qualifizierter Art, d.h. 
blosse Absichten und Pläne sind davon ebenso wenig erfasst w ie der Tatentschluss 
allein. Das Stadium des Versuchs braucht nicht erreicht zu sein (ähnlich Art. 260bis), 
doch erfasst Abs. 6 auch Handlungen, die bereits zum Versuch (Art. 21 ff. StGB) ge-
diehen sind (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 143; BGE 121 IV 198; anders noch 
BGE 117 IV 310).  

Die Anstalten müssen sich immer auf Betäubungsmitteldelikte des Täters selber be-
ziehen. Wer also etwa ausschliesslich für andere Streckmittel besorgt, fällt nicht unter 
Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 BetmG. In solchen Fällen kommt Gehilfenschaft zu Art. 19 Ziff. 1 
Abs. 1-5 BetmG in Betracht, soweit die Haupttat mindestens versucht wurde (BGE 
130 IV 131). 

Art. 19 Ziff. 1 Abs. 6 regelt Vorbereitung und Versuch abschliessend. Das bedeutet, 

•  dass die allgemeinen Regeln über die Strafmilderung im Rahmen von Art. 22 
keine Anwendung (BGE 121 IV 198 E. 2b) finden,  

•  dass auch der untaugliche Versuch davon erfasst w ird und eine Strafmilderung 
iSv Art. 22 StGB ausgeschlossen bleibt,  

•  dass der Versuch zum Anstalten-Treffen straflos bleibt (ALBRECHT, Kommentar, 
N 117 f. zu Art. 19). 

Das Verhalten des Täters muss seinem äusseren Erscheinungsbild nach die deliktische 
Bestimmung klar erkennen lassen (BGE 117 IV 313), d.h. es darf nicht ebensogut ge-
setzmässigen Zwecken dienen können (kritisch ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 
156 ff.). Beispiele:  

•  Reise in die Türkei, Erkundigung über Bezugsmöglichkeiten für Heroin und 
Kenntnisnahme des Preises, dann Abbruch der Bemühungen (BGE 117 IV 309);  

•  Wechseln von mehreren tausend Franken in Gulden und Besteigen des Zuges 
nach Amsterdam mit der Absicht, dort Heroin zu kaufen (BGE 113 IV 91; auf 
dem Hintergrund der Definition von BGE 117 IV 309 heute wohl nicht mehr 
haltbar); 

•  Erwerb von Substanzen, um Betäubungsmittel zu strecken und anschliessend 
in den Handel zu bringen (BGE 112 IV 106);  

•  Aufnahme eines Darlehens zum Zweck des Drogenkaufs, ohne weitere Bemü-
hungen um Bezugsmöglichkeiten (BGE 112 IV 47). 
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•  Betreuung und Verpflegung eines Drogenkuriers, während dieser in seinen 
Gedärmen beförderte Betäubungsmittel w ieder ausscheidet (BGE 133 IV 187, 
194 f.; Anstaltentreffen zum Verkauf). 

8. Art. 19 Ziff. 1 Abs. 7: Finanzieru ng 

Auch die Finanzierung stellt eine typische Form der Gehilfenschaft dar, die durch 
Abs. 7 zu einem selbständigen Delikt erhoben wird. Eine Strafmilderung nach Art. 25 
StGB entfällt dementsprechend. 

Der Begriff des Finanzierens bzw. Vermittelns der Finanzierung wird von der Praxis 
weit ausgelegt und auf alle Finanzoperationen im Zusammenhang mit Drogenhandel 
ausgedehnt. Er umfasst  

•  das Beibringen der notwendigen Mittel für die Beschaffung, den Transport oder 
den Absatz von Betäubungsmitteln, 

•  jede Handlung, welche Finanzierungshandlungen ermöglicht (BGE 115 IV 263 
f.),  

•  sowie Tätigkeiten der sog. Geldwäscherei (vgl. Art. 305bis StGB).  

N icht erfasst von Art. 19 Ziff. 1 Abs. 7 ist die Finanzierung des Konsums (BGE 121 IV 
293). Diese bleibt damit straflos (Gehilfenschaft zum Konsum scheidet aus, da Art. 
19a Ziff. 1 BetmG eine Übertretung ist, bei der die Gehilfenschaft gemäss Art. 105 
Abs. 2 StGB nicht bestraft wird). 

Die Mitw irkung des Täters erfolgt bei der Finanzierung vereinzelt und hat unterge-
ordnete Bedeutung. Bei intensiver Mitw irkung liegt Mittäterschaft am Handel vor. 
Das Treffen von Anstalten zur Finanzierung ist nicht strafbar (BGE 115 IV 256=Pra 
79/ 1990 Nr. 39, BGE 111 IV 28). 

9. Art. 19 Zif f. 1 Abs. 8: Öffentlich e Auffor derung und Bekan ntgabe  

Abs. 8 betrifft im Gegensatz zu den Absätzen 1 - 7 nicht den Verkehr mit Drogen, 
sondern den Konsum. Da sowohl der Konsum selbst (Art. 19a BetmG) als auch die 
Anstiftung zum Konsum (Art. 19c BetmG)nur als Übertretung strafbar sind, ist Art. 
19 Abs. 8 restriktiv auszulegen (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 93; BGE 118 IV 
410). 

Öffentlich ist die Aufforderung – w ie im Strafrecht üblich (vgl. oben § 13 X; zum Beg-
riff der Öffentlichkeit in extenso M. A. N IGGLI, Rassendiskriminierung, 2. Aufl., Zü-
rich 2007, N 951 ff. m.w.N.) – immer dann, wenn sie sich an einen grösseren, zah-
lenmässig bestimmten oder unbestimmten Personenkreis richtet. 

A ls Aufforderung ist jede kognitive Einwirkung auf andere zu verstehen, wodurch 
diese zum Drogenkonsum angeregt werden sollen. Die Äusserung muss von einer 
gewissen Intensität und grundsätzlich geeignet sein, die Adressaten überhaupt in 
ihrem Verhalten zu beeinflussen. Ob die Äusserung Erfolg hat, spielt demgegenüber 
keine Rolle. Unbedeutsam ist auch, ob die Adressaten bereits Drogen konsumieren 
bzw. zum Konsum entschlossen sind (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 96). Blosse 
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Mitteilungen über Qualität oder Charakter von Drogen oder von Erfahrungen mit 
dem Konsum genügen nicht. 

Öffentliche Bekanntgabe der Gelegenheit zum Erwerb oder Konsum meint Äusserungen, 
durch welche mitgeteilt w ird, an welchem Ort Drogen erworben bzw. konsumiert 
werden können. Die Mitteilung muss konkret sein. Allgemeine Aussagen (z.B. über 
die Lokalisierung der Drogenszene etc.) genügen nicht. Ungenügend ist auch die Be-
kanntgabe von Herstellungsmethoden oder Konsumententips (Art und Weise des 
Konsums; BGE 118 IV 409, entgegen BGE 104 IV 293). Schliesslich ist auch das 
Betreiben eines Fixerraumes nicht erfasst (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 102, vgl. 
auch Art. 19a Ziff. 3 BetmG). 

10. Konkurrenzen  

In Art. 19 Ziff. 1 BetmG sind zahlreiche Handlungen aufgezählt. Wie viele neuere 
Tatbestände stellt die Norm eine ausserordentlich umfangreiche Zusammenstellung 
aller möglichen Tatbegehungsformen dar, die im Prinzip einfach zusammengefasst 
werden könnten durch die Formulierung „w er direkt oder indirekt mit Betäu-
bungsmitteln in Kontakt kommt oder solchen Kontakt fördert”.  Der Gesetzgeber 
wollte möglichst alle Phasen des Kontaktes mit Betäubungsmitteln erfassen. Die 
Angst des Gesetzgebers, eine Strafbarkeitslücke entstehen zu lassen, hat allerdings 
dazu geführt, dass in aller Regel ein Täter notwendigerweise mehrere Tathandlun-
gen ausführen muss, um eine Tatvariante zu verwirklichen. Die Tathandlungen ge-
hen üblicherweise alle auf einen Willensentschluss zurück. So ist es beispielsweise 
kaum möglich, Betäubungsmittel zu kaufen (Abs. 5), ohne sie dann zu besitzen (Abs. 
5), zu befördern (Abs. 3) und zu lagern (Abs. 3). In solchen Fällen liegt natürlich nur 
eine Widerhandlung vor, nicht mehrere in Idealkonkurrenz (BGE 110 IV 99 E. 3, 118 
IV 91; ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 184; FIOLKA, Rechtsgut, 909).  

In der Praxis werden bisweilen dennoch - obwohl die Strafe nicht nach Art. 49 StGB 
geschärft w ird - alle erfüllten Tatbestandsvarianten ins Urteil aufgenommen (vgl. 
FINGERHUTH/ TSCHURR2, Art. 19 N 128). Korrekterweise sind die Konkurrenzen je-
doch folgendermassen auszuscheiden (vgl. FIOLKA, Rechtsgut, 906; ALBRECHT, 
Kommentar2, Art. 19 N 185): 

•  Erwerbshandlungen (Abs. 5) sind subsidiär zu Weitergabehandlungen (Abs. 
4). Kauf, Einfuhr etc. gelten als Vorstufen des Verkaufs; 

•  der Besitz (Abs. 5) ist als Auffangtatbestand subsidiär zu anderen Erwerbs- 
und Weitergabehandlungen; 

•  Das Anstaltentreffen (Abs. 6) wird durch alle anderen Tathandlungen konsu-
miert. 
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B. Schwerer Fall de s vorsätzli chen Betm -Verkehrs (Art. 1 9 Ziff. 2)  

1. Allgemeines  

Während das Grunddelikt als Vergehen mit einer Maximalstrafe von drei Jahren 
Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bedroht w ird, ist die Strafdrohung beim schweren Fall 
wesentlich höher, nämlich Freiheitsstrafe von einem bis zu zwanzig Jahren, womit 
eine Geldstrafe verbunden werden kann (Art. 19 Ziff. 1 Abs. 9 BetmG). Die Qualifi-
kation als schwerer Fall iSv Art. 19 Ziff. 2 BetmG ist deshalb im Einzelfall von grosser 
Bedeutung. 

Ursprünglich angestrebt war mit der Qualifikation in Ziff. 2, den Grosshandel durch 
besonders drastische Strafen abzuschrecken. Diese naive Überschätzung der gene-
ralpräventiven Wi rkung des Strafrechts hat sich auch und gerade im (marktwirt-
schaftl ich strukturierten) Betäubungsmittelbereich weitgehend als Wunschdenken 
erwiesen und primär zur “V erstopfung” von Strafjustiz und Strafvollzug durch 
BetmG-Fälle geführt. Zudem ist durch die Auslegung (massgebende Mengen, Ge-
samtmengenbildung bei Wiederholung) Ziff. 2 auf eine Vielzahl von Fällen anwend-
bar geworden, die dem klassischen Bild des Grosshandels nicht entsprechen (vgl. 
ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 214), was alsdann über die Interpretation der Ge-
fährdung wiederum korrigiert w ird (vgl. BGE 120 IV 334). 

A ll dies führt zu beträchtlichen Auslegungsschwierigkeiten, insbesondere auch des-
halb, weil die Aufzählung in Art. 19 Ziff. 2 BetmG nicht abschliessend ist (BGE 120 
IV 332), sondern nur die wichtigsten Beispielsfälle aufzählt. So verlieren etwa die ge-
naue Betäubungsmittelmenge und gegebenenfalls ihr Reinheitsgrad an Bedeutung, 
wenn mehrere Qualifikationsgründe gemäss Ziff. 2 gegeben sind, und sie werden 
um so weniger w ichtig, je deutlicher der Grenzwert im Sinne von Art. 19 Ziff. 2 l it. a 
BetmG überschritten ist (BGE 121 IV 193; vgl. weiter BGE 121 IV 202). 

Umkehrt sind andere, vom Gesetz nicht ausdrückliche Sachverhalt dann als schwer 
zu betrachten, wenn sie nach Unrechts- und Schuldgehalt den expliziten Beispielen 
von lit. a - c entsprechen. So können etwa Rücksichts- und Hemmungslosigkeit der 
Täter oder Anzahl der Delikte zur Qualifikation als schwerer Fall führen (BGE 114 IV 
164, 106 IV 227 E. 5; vgl. insbesondere BGE 119 IV 186: Strecken mit einer gesund-
heitsgefährdenden Substanz). Grundsätzlich betrachtet das Bundesgericht die Quali-
fikationen nach Art. 19 Ziff. 2 BetmG nicht als Strafbegründungs-, sondern als Straf-
zumessungsregeln (BGE 124 IV 97; 122 IV 360), was dogmatisch nicht w irklich be-
friedigend erscheint. 

Beträchtlich an Kontur gewinnen könnte Art. 19 Ziff. 2, wenn der Tatbestand – im 
Gegensatz zu Ziff. 1 – nicht als abstraktes, sondern als konkretes Gefährdungsdelikt 
verstanden würde. Berücksichtigt man die Zielsetzung des Gesetzgebers (Grosshan-
del besonders hart treffen), dann dürfte einsichtig sein, dass die gesetzlich erwähnten 
Varianten eines schweren Falles (Menge, Bande, Gewerbsmässigkeit) Indikatoren ei-
ner konkreten Gefahr darstellen. Betrachtet man Art. 19 Ziff. 2 als konkretes Gefähr-
dungsdelikt, dann wird auch die Qualifikation verständlich, weil der Täter nicht nur 
eine abstrakte, sondern eine konkrete Gefahr setzte. In der Praxis besteht das Ver-
ständnis von Art. 19 Ziff. 2 als konkretes Gefährdungsdelikt – zumindest hinsichtlich 
lit. a – bereits, ohne dass dies zugegeben würde. 
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2. Qualifikation mittel s der Droge nmenge (Art. 19 Ziff. 2 lit. a ) 

Ein qualifizierter Fall iSv Ziff. 2 lit. a l iegt vor, wenn sich die Widerhandlung auf eine 
Menge von Betäubungsmitteln bezieht, welche die Gesundheit vieler Menschen in 
Gefahr bringen kann. Dies ist dann der Fall, wenn die Gefahr naheliegend und ernst-
l ich ist (BGE 120 IV 259), weil der Konsum des Betäubungsmittels seelische und kör-
perliche Schäden verursachen kann (BGE 117 IV 318). Dieses Verständnis der Ge-
sundheitsgefahr hat dazu geführt, dass die einstige Rechtsprechung, nach der ein 
schwerer Fall bei 4 Kilogramm Haschisch angenommen worden war (BGE 109 IV 
143), aufgegeben wurde, und dass heute der schwere Fall bei Widerhandlungen mit 
Cannabisprodukten (Hasch, Marihuana) nicht mehr anwendbar ist, weil dabei nur 
geringe Gefahren für die menschliche Gesundheit entstehen (BGE 117 IV 314, bestä-
tigt in 120 IV 256). Auch bei Ecstasy (MDMA) ist kein mengenmässig schwerer Fall 
möglich. Das Bundesgericht hat allerdings in seinem diesbezüglichen Entscheid an-
gedeutet, dass neue medizinische Erkenntnisse zu einer anderen Beurteilung führen 
könnten (BGE 125 IV 91). 

Was »viele Menschen« sind, ist ausserordentlich schwer zu bestimmen. Das Bun-
desgericht hat den Begriff so definiert, dass damit eine Anzahl von mindestens zwan-
zig Personen gemeint sei (BGE 109 IV 143). Warum es gerade 20 und nicht 15 oder 50 
sind, ist bis heute offen (und muss es wohl auch bleiben). Richtiger wäre wohl, mit 
ALBRECHT (Kommentar2, Art. 19 N 204) von der gemeingefährlichen Komponente 
auszugehen (Weitergabe von Drogen an einen unbestimmten Personenkreis). 

Auch die Frage danach, welche Mengen welchen Stoffes die Gesundheit von mindes-
tens zwanzig Personen schwer gefährden können, ist ausserordentlich heikel, nicht 
zuletzt deshalb, weil das Gefährdungspotential auch vom konkreten Konsummuster 
abhängt. In BGE 109 IV 143 E. 3b hat das Bundesgericht feste Grenzwerte für die ein-
zelnen Substanzen festgelegt und seither daran festgehalten. Sie lauten: 

•  Heroin – 12 Gramm (BGE 119 IV 183). 

•  Kokain – 18 Gramm (BGE 111 IV 101). 

•  LSD – 200 Trips (121 IV 332). 

•  Amphetamin – 36 Gramm (BGE 113 IV 34). 

Grundsätzlich ist – anders als früher (BGE 111 IV 100) – bei der Berechnung der 
Betm-Menge die Menge reinen Stoffes massgebend (BGE 120 IV 339; 119 IV 185 f.). 

Bezieht sich die Straftat auf verschiedenartige Betäubungsmittel, so sind die einzel-
nen Gefährdungspotentiale zusammenzuzählen (BGE 112 IV 109 E. 2a). Die Mengen 
sind nicht nur bei einmaliger oder fortgesetzter, sondern auch bei w iederholter Tat-
begehung zu addieren (BGE 112 IV 109 E. 2b, 114 IV 164). Ist dieser (der Wert) nicht 
durch eine chemische Analyse feststellbar, so ist er indirekt zu ermitteln (Angaben 
der Beteil igten, Art des Drogengeschäftes [Gross-/ Kleinhandel], örtl ich übliche Stre-
ckung etc.) und der für den Angeklagten günstigste Wert (in dubio pro reo) anzu-
wenden (vgl. ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 220 m.w.N.). Wusste der Täter von 
der Streckung nichts und ging von einem höheren Wert aus, so ist dies im Rahmen 
der Strafzumessung zu berücksichtigen, da Art. 19 Ziff. 2 BetmG nur als Strafzumes-
sungsregel zu betrachten ist (BGE 122 IV 360). 
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Schwierig zu beantworten ist die Frage, ob eine Qualifikation nach Ziff. 2 l it. a auch 
zur Anwendung kommt, wenn die Droge nur an eine einzige Person abgegeben 
wird, insbesondere wenn dies in “n ormalen”  also nicht qualifizierten Mengen über 
längere Zeit geschieht.  

Grundsätzlich spielt die Anzahl der Empfänger keine Rolle und kann dies angesichts 
des Charakters von Art. 19 als abstraktes Gefährdungsdelikt auch nicht tun (BGE 111 
IV 31). Andererseits hat das Bundesgericht in einem neueren Entscheid (BGE 120IV 
334 E. 2b) festgehalten, dass den qualifizierten Tatbestand nicht erfülle, wer mehr als 
12 Gramm Heroin an eine bereits süchtige nahe Bezugsperson zum eigenen oder 
gemeinsamen Konsum abgebe, um dieser aus ihrer verfahrenen Situation herauszu-
helfen, und dabei die Gewissheit habe, dass das Heroin nicht an Dritte weitergege-
ben wird. Dieser – im konkreten Fall durchaus richtige – Entscheid allerdings macht 
Art. 19 Ziff. 2 lit. a – m.E. korrekterweise – von einem abstrakten zu einem konkreten 
Gefährdungsdelikt. Wenn es nämlich die Menge des Stoffes ist, die darüber ent-
scheidet, ob ein schwerer Fall vorliegt (Eignung von Qualität und Quantität des Stof-
fes zur Gefährdung vieler Menschen), dann kann die konkrete Verwendung (bzw. 
die konkrete Gefahr) nicht relevant sein.  

H insichtlich der Frage, ob bei w iederholter Tatbegehung, bei der keine der einzelnen 
Tathandlung für sich genommen eine Menge des schweren Falles betrifft, die Betm-
Mengen zu addieren sind, hat sich die Praxis dahingehend entschieden, dass die ein-
zelnen Mengen zusammenzuzählen sind (BGE 118 IV 95, 114 IV 167). Diese Praxis ist 
bedauerlich, weil sie erstens die eben angesprochenen Grenzwerte weitgehend über-
flüssig werden lässt, und weil sie zweitens allein über die Gesamtmenge eine Viel-
zahl von Fällen zu “schweren”  iSv Ziff. 2 werden lässt, die es von ihrem Gesamtbild 
her eindeutig nicht sind. Massgebend sollte deshalb  

•  entweder die Drogenmenge der einzelnen Handlungen sein (wer eine Menge 
von 20 g Heroin kauft und sie portionenweise verkauft, tut nicht dasselbe wie 
derjenige, der 20 mal 1 g verdealt),  

•  oder aber die konkret verwirklichte Gefahr (wer über Monate oder gar Jahre 
hinweg eine Vielzahl von Kleinmengen an eine einzige Person oder einen klei-
nen, bestimmten Kreis von Personen verdealt, tut nicht dasselbe w ie derjenige, 
der dieselbe Menge in denselben Portionen an einen unbestimmten Kreis von 
Personen verkauft; vgl. ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 225). 

3. Bandenmässige Begehung (Art . 19 Ziff.  2 lit. b)  

Eine Bande liegt vor, wenn sich mindestens zwei Personen zusammengetan haben, 
um zusammen eine Vielzahl von Straftaten iSv Art. 19 Ziff. 1 BetmG zu begehen. Der 
Begriff der Bande entspricht jenem in Art. 139 Ziff. 3, 140 Ziff. 3 StGB (vgl. vorn 91) 
sowie Art. 305bis Ziff. 2 Abs. 2 l it. b StGB (BGE 106 IV 227 E. 7a; BGE 124 IV 86). 

Zu Recht verweist ALBRECHT (Kommentar2, Art. 19 N 242 ff.) darauf, dass die dem 
StGB entnommeneDefinition (mindestens zwei Personen) auf das BetmG nicht recht 
passt, weil dadurch praktisch jeder Händler erfasst w ird, läuft doch – auch der nicht-
professionelle – Drogenhandel üblicherweise in Kleingruppen ab. ALBRECHT fordert 
deshalb mindestens 4 oder 5 Personen als Kriterium der Bandenmässigkeit, und 
meint damit letztl ich nichts anderes als die Präsenz einer – nicht nur abstrakten, son-
dern – konkreten Gefahr für die A llgemeinheit. 
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4. Gewerbsmässig er Handel mi t grossem Umsatz oder erhe blichem 
Gewinn (Art. 19 Ziff . 2 lit. c)  

Der im Kernstrafrecht geltende Begriff der Gewerbsmässigkeit gilt auch für das 
BetmG (BGE 117 IV 63; zum Begriff vgl. vorn 91), d.h. es handelt sich um eine Tätig-
keit, die nach der Art eines Berufes ausgeübt w ird. 

Zusätzlich muss der Täter  

•  entweder einen grossen Umsatz (gemeint ist nicht die Menge der Betäu-
bungsmittel sondern die Bruttoeinnahmen)  

•  oder einen erheblichen Gewinn (Nettogewinn) erzielt haben.  

A ls erheblich erscheint ein Gewinn nach der neueren Rechtsprechung zur Gewerbs-
mässigkeit dann, wenn er einen namhaften Beitrag an die Kosten der Finanzierung 
des Lebensunterhaltes bedeutet (BGE 116 IV 332). Der Gewinn muss nach Wortlaut 
des Gesetzes erzielt worden sein, was nicht zutrifft, solange der Preis nicht bezahlt 
worden ist (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 255). 

Nach Auffassung des Bundesgerichts ist ein Umsatz ab 100'000 Franken gross i.S.v. 
Art. 19 Ziff. 2 l it. c BetmG (BGE 117 IV 63, 129 IV 188). Für die Beurteilung der Um-
satzgrösse, ist der Zeitraum, über den sich die gewerbsmässige Tätigkeit erstreckt, 
nicht von Bedeutung (BGE 129 IV 188, 192 ff.). Ein erheblicher Gewinn ist nach Auf-
fassung des Bundesgerichts ab 10'000 Franken gegeben (BGE 129 IV 253).  

5. Konkurrenzen  

Mehrfache Verwirklichung von Tathandlungen iSv Art. 19 Ziff. 2 führt zu echter 
Konkurrenz, ebenso bei Verwirklichung eines einfachen und eines schweren Falles 
iSv Art. 19 Ziff. 1 und Ziff. 2 (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 268 ff.).  

Zum Zusammentreffen mehrerer Qualifikationsgründe iSv Ziff. 2 vgl. BGE 120 IV 
330: Ist ein Qualifikationsgrund gegeben, l iegt ein schwerer Fall vor und kommt der 
dafür vorgesehene verschärfte Strafrahmen zur Anwendung. Ein weiterer Qualifika-
tionsgrund kann sich deshalb nur innerhalb des verschärften Strafrahmens strafer-
höhend auswirken. 

C. Fahrlässiger Bet äubungsmittel verkehr ( Art. 19 Ziff. 3)  

Auch die fahrlässige Begehung von BetmG-Delikten ist strafbar. Der Sorgfaltsmass-
stab entspricht demjenigen in Art. 12 StGB. Weitgehend unklar allerdings sind die 
konkreten Sorgfaltspflichten (A lltagshandlungen). Art. 19 Ziff. 3 dient essentiell als 
Auffangtatbestand gegenüber Ziff. 1 und 2, wenn sich der Vorsatz nicht nachweisen 
lässt. Immerhin kann der Anbau von Betäubungsmitteln nach Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1 
BetmG nicht fahrlässig begangen werden (BGE 130 IV 83). Entsprechend kommt die 
Norm selten zur Anwendung, und wenn, dann im Bereich der Beförderung oder 
Aufbewahrung von Drogen zugunsten Dritter oder demjenigen von Finanzierungs-
geschäften. Der fahrlässige Betäubungsmittelverkehr ist mit Freiheitsstrafe bis zu ei-
nem Jahr oder Geldstrafe bedroht (vgl. ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19 N 272 ff.). 
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D. Räumlicher Geltu ngsbereich ( Art. 19 Zif f. 4) 

Art. 19 Ziff. 4 bezieht sich nur auf Widerhandlungen gegen Art. 19 Ziff. 1 und 2, 
nicht auf fahrlässige Begehung (Art. 19 Ziff. 3) und den Konsum (Art. 19a; vgl. ALB-
RECHT, Kommentar2, Art. 19 N 283). 

IV. BETÄUBUNGSMITTEL-KONSUM (ART. 19a - 19c) 

Neben dem Verkehr ist auch der Betäubungsmittelkonsum strafbar. Im Rahmen der 
Revision von 1975 wurden der Konsum und damit zusammenhängende Handlun-
gen in den Art. 19a - 19c privilegiert und als Übertretungen ausgestaltet.  

A. Vorsätzlicher Bet äubungsmitte lkonsum  (Art. 19a)  

Nach Art. 19a Ziff. 1 w ird der Konsum von Betäubungsmitteln bestraft. Dazu gehört 
auch, die Einnahme mittels einer anderen Person (spritzen lassen, anfixen). Nur der 
vorsätzliche Konsum (inkl. Eventualvorsatz) ist strafbar. Die Quantität ist unbedeut-
sam. Der Versuch der Widerhandlung gegen Art. 19a bleibt straflos (Art. 105 Abs. 2 
StGB). Dasselbe gilt für die Gehilfenschaft (Art. 105 Abs. 2 StGB), wobei nicht nur der 
Konsum sondern auch die Vorbereitung dazu straflos sind (Abgabe steriler Spritzen, 
Einrichtung von Fixerräumen; insbesondere Letzteres ist umstritten: vgl. ALBRECHT, 
Kommentar2, Art. 19a N 40, 75 m.w.N.). Strafbar ist dagegen die Anstiftung zum 
Konsum (Art. 19c). 

Der Regelung von Art. 19a unterfallen nach dem Wortlaut der Norm sämtliche Wi-
derhandlungen gegen Art. 19, sofern sie zwecks Eigenkonsum begangen wurden. 
Entgegen dem Wortlaut bedeutet dies nach der Praxis allerdings (BGE 102 IV 126), 
dass nur Handlungen erfasst sind, die ausschliesslich dem Eigenkonsum dienen. 
N icht privilegiert sind entsprechend Beschaffungshandlungen, die zum Drogenkon-
sum Dritter führen oder konkret führen können, w ie insbesondere Verkauf, Vermitt-
lung oder entsprechendes Lagern (BGE 118 IV 200 E. 3; zur Kritik dieser Praxis ALB-
RECHT, Kommentar2, Art. 19a N 22 ff.). Keine Rolle spielt, ob der Eigenbedarf für nur 
wenige Tage gesichert w ird, oder ob ein grösserer Vorrat angelegt w ird. Einzige Be-
dingung zur Anwendung dieser Bestimmung ist, dass die Widerhandlungen des Tä-
ters in keiner Art und Weise den Konsum durch Dritte ermöglichen (BGE 102 IV 126 
f.). 

Die einzelnen Konsumhandlungen stellen keine Tateinheit dar, sondern einzelne, 
jeweils von einem neuen Wi llensentschluss getragene Handlungen. Wiederholter 
Konsum führt zu Realkonkurrenz. Werden Widerhandlungen gegen Art. 19 zum 
ausschliesslichen Eigenkonsum begangen, so ist nur Art. 19a anwendbar. Wird hin-
gegen ein Teil der gekauften Drogen weiterverdealt, so kommt lediglich Art. 19 zur 
Anwendung und konsumiert Art. 19a (ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19a N 45 ff.; FI-
OLKA, Rechtsgut, 913 f.). 

In leichten Fällen kann von der Verfolgung bzw. Bestrafung überhaupt abgesehen 
werden (Art. 19a Ziff. 2). Massgebend zur Beantwortung der Frage, ob ein leichter 
Fall vorliegt, ist die Gesamtheit der Umstände (BGE 106 IV 77), wobei therapeutische 
und sozial-präventive Aspekte ausgeschlossen bleiben (BGE 103 IV 278 ff.). Der Kon-
sum von Haschisch lässt nicht automatisch auf einen leichten Fall schliessen, sondern 
dieser ist ausgeschlossen, wenn jemand regelmässig Haschisch konsumiert und nicht 
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beabsichtigt, sein Verhalten zu ändern (BGE 124 IV 44). Die Regelung von Art. 19a 
Ziff. 2 stellt eine Ausnahmeregelung dar. Auch ein Rückfall in den Drogenkonsum 
schliesst indes ihre Anwendung nicht unbedingt aus (BGE 103 IV 276; zur Kritik der 
Praxis: ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19a N 56 ff.). Neben dem Verzicht auf Strafver-
folgung bzw. Bestrafung kann eine Verwarnung ausgesprochen werden. 

Auf Strafverfolgung bzw. Bestrafung kann vorläufig auch verzichtet werden, wenn 
der Täter einer ärztlich beaufsichtigten Betreuung untersteht oder sich einer solchen 
unterzieht (Art. 19a Ziff. 3). Die Regelung bezieht sich (w ie Ziff. 2) ausschliesslich auf 
Widerhandlungen gegen Art. 19a Ziff. 1. Bei Widerhandlungen auch gegen Art. 19, 
kommt Art. 19a Ziff. 3 nicht zur Anwendung.  

Praktisch wenig bedeutsam ist die Regelung, derzufolge das Strafverfahren durchge-
führt w ird (Art. 19a Ziff. 3 letzter Satz), wenn sich der Täter der Behandlung ent-
zieht. Wenig Anwendung findet auch Art. 19a Ziff. 4, demzufolge der abhängige 
Konsument in eine Heilanstalt eingewiesen werden kann (Art. 19a Ziff. 4). Die aus-
drückliche Regelung ist erforderlich, da Art. 19a als Übertretung ausgestaltet ist (vgl. 
Art. 105 Abs. 3 StGB). 

B. Vorbereitung des Konsums / A bgabe z um gemeinsamen  Konsum 
(Art. 19b)  

Art. 19b erfasst zwei Tatvarianten, die privilegiert und straflos erklärt werden. 

•  Straflos ist einerseits die blosse Vorbereitung des Eigenkonsums (vgl. Art. 19a 
Ziff. 1). Erfasst sind mithin jene Fälle, die nach Art. 19a Ziff. 1 zu bestrafen wä-
ren, sofern der Konsum selbst nicht oder noch nicht realisiert wurde (vgl. die 
Straflosigkeit des versuchten Konsums: Art. 19a BetmG iVm Art. 105 Abs. 2 
StGB); 

•  Straflos ist andererseits die unentgeltliche Abgabe von Betäubungsmitteln zur 
Ermöglichung des gleichzeitigen gemeinsamen Konsums. Zur unentgeltl ichen 
Abgabe: Art. 19 Ziff. 1 (vorn 369). Gefordert ist, dass die Abgabe im Hinblick 
auf den gleichzeitigen und gemeinsamen Konsum (kreisende Marihuana-Zigarette) 
erfolgt. Eine Abgabe zu zeitl ich oder räumlich getrenntem Konsum fällt nicht 
unter Art. 19b. 

Voraussetzung der Straflosigkeit nach Art. 19b ist, dass es sich um geringfügige 
Mengen handelt. A ls geringfügig sollte die Menge jedenfalls dann betrachtet werden, 
wenn sie eine Wochenration der entsprechenden Droge bzw. die zum gemeinsamen 
Konsum nötige Menge nicht übersteigt (vgl. ebenso ALBRECHT, Kommentar2, Art. 19b 
N 13 ff.). Den rechtsanwendenden Behörden steht jedoch nach Ansicht des Bundes-
gerichts ein grosser Ermessensspielraum zu (BGE 124 IV 184). In Anbetracht der von 
Süchtigen üblicherweise konsumierten Quantitäten dürften Mengen von 10 bis 12 
Gramm Cannabis, oder von 3 bis 5 Gramm Kokain oder Heroin noch als geringfügig 
zu betrachten sein, stellen doch die letztgenannten Werte zum Teil nur eine Tagesra-
tion oder knapp mehr dar. 

Im Hinblick auf Art. 136 StGB (Verabreichung gesundheitsgefährdender Stoffe an 
Kinder unter 16 Jahren) als lex specialis tritt Art. 19b zurück. 



Niggli/Riklin. Skript Strafrecht BT. 10. Auflage. 2007/2008. § 20 – Betäubungsmittel 381 

Autor: M. A. Niggli. Copyright © 1996/2007. M. A. Niggli / F. Riklin. internet – http://www.unifr.ch/lman/ 

C. Anstiftung zum Kon sum (Art. 19 c) 

Sowohl die Anstiftung als auch der Versuch der Anstiftung zum Konsum werden 
nach Art. 19c mit einer Übertretungsstrafe sanktioniert. Die ausdrückliche Regelung 
ist notwendig, weil nach StGB zwar die Anstiftung zu einem Verbrechen, Vergehen 
(Art. 24 Abs. 1 StGB) oder einer Übertretung (Umkehrschluss aus Art. 105 Abs. 2 
StGB) strafbar sind, der Versuch einer Anstiftung aber nur bei einem Verbrechen 
(Art. 24 Abs. 2 StGB). Art. 19c führt zur eigenartigen Konsequenz, dass der Anstif-
tungsversuch zum Konsum strafbar ist, nicht aber derjenige zum Handel iSv Art. 19 
Ziff. 1. 

 

 


